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Wald und Forst in der Griindungszeit
der Eidgenossenschaft
Versuch eines ersten allgemeinen Uberblicks

Von A. Hauser, Widenswil

Die Wald- und Forstgeschichte der Griindungszeit der Eidgenossenschaft
ist bis heute nur wenig erforscht worden. Zwar finden sich in verschiedenen
wirtschafts- und rechtshistorischen Werken Angaben und Hinweise, die uns
ein Eindringen in die Materie erleichtern. Auch gibt es einige forstgeschicht-
liche Arbeiten, die unseren Zeitabschnitt (Griindungszeit und Friithzeit der
Eidgenossenschaft) miteinschlieBen. Wir mdéchten vor allem die Mono-
graphie iiber die Waldweide von H. Grossmann, die Arbeiten iiber die
Ziircher Waldungen von E.Krebs, H. Grossmann und L. Weisz, die
Waldgeschichte des Lotschentales von H. Leibundgut sowie die sich mit
ostschweizerischen Waldverhiltnissen befassende Dissertation von C. Hagen
nennen. Diese Studien sind hilfreich, doch kénnen sie uns nicht von der
Pflicht entbinden, auf die Quellen — wir nennen hier nur die wichtigste
Gruppe, die Urkunden — zu greifen. Sie liefern fiir die Forstgeschichte ein so
reiches Material und es sind so verschiedene Eragenkomplexe zu behandeln,
dal} diese Studie nur einen ersten Uberblick geben kann. Es ging uns vor
allem darum, anhand von ausgewihlten Quellen die wichtigsten Probleme
aufzuzeigen. Einer liickenlosen Forstgeschichte dieser Zeit muBte eine syste-
matische Bearbeitung simtlicher zur Verfiigung stehender Quellen voraus-
gehen, was eine jahre- und jahrzehntelange Arbeit durch ein ganzes, aus
verschiedenen Fachrichtungen zusammengesetztes Forscherteam bedingen
wiirde. Unsere Arbeit méchte dazu anregen.

Wir mochten sie einleiten mit einigen stichwortartigen Bemerkungen zur
flichenmiBigen Ausdehnung des Waldes. Welche Gebiete waren im 12. und
13. Jahrhundert bewaldet, welche schon gerodet und welche fielen dem
Rodungsproze spiter anheim? Gemeinhin wird angenommen, dal} die
Urschweiz im 12./13. Jahrhundert groBtenteils noch von Wald bedeckt ge-
wesen sei, weshalb man auch von Waldstdtten und Waldleuten gesprochen
habe. Ganz abgesehen davon, dall es auch andernorts Waldleute und — in
Entsprechung zu den innerschweizerischen Waldstitten — auch «Wald-
stidte» gibt?, konnen wir uns mit dieser allgemeinen Behauptung nicht
zufriedengeben. W. Oechsli hat darauf hingewiesen, daB} die Alemannen
mindestens die Talsohlen gelichtet antrafen und lediglich die Héhen oder

1 Uber die Begriffe «Waldleute», «Waldstitte» und «Waldstiddte», vergleiche K.S.
Bader, Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde. Kéln/Graz 1962. S. 256 und S.261.
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abgelegenen Seitentiler zu roden begannen. Demgegeniiber stellt M. Reich-
lin2 fest, dal die Tiler wahrscheinlich nicht gerodet, sondern viel eher
versumpft und verddet waren und daB schon die Alemannen deshalb die
Rodungen auch auf den Hohen voranzutreiben hatten. Mangels urkund-
licher Quellen lidBt sich (ler’RodungsprozeB zwischen dem 5. und 10. oder
11. Jahrhundert wohl nie genau eruieren. Auf Grund seiner ausgedehnten
forstgeschlchthchen Studien nimmt Grossmann an, daB der Rodungs-
prozeB im Mittelland im 14. Jahrhundert mehr oder weniger abgeschlossen
war, wihrend in den Alpen zum Teil bis ins 18. und 19. Jahrhundert weiter-
gerodet wurde.? Auch L. Weisz ist der Meinung, daB Ende des 14. Jahr-
hunderts die Zeit der groBen Rodungen vorbei war.* Dieser Auffassung
konnen wir uns im groBen und ganzen anschlieBen. Vielleicht wiirden wir
den Abschluf3 groBerer, umfassender Rodungen etwas spéter ansetzen. Was
nun die Waldstiitte anbetrifft, so konnen wir anhand der Urkunden (wir
nennen zum Beispiel die Dokumente, die den berithmten Marchenstreit
zwischen dem Kloster Einsiedeln und den Landleuten von Schwyz betreffen)
zahlreiche Rodungen der Zeit zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert zu-
weisen. M. Oechslin kann insbesondere fiir Uri nachweisen, daB die
Wiilder in diesem Gebiet im 18. Jahrhundert eine bedeutend gréBere Aus-
dehnung hatten als im 16. Jahrhundert. So war zum Beispiel der Wald
im Urserental im 16. Jahrhundert bis auf den Bannwald ob Andermatt
(zugunsten der Weiden) zuriickgedringt worden.> Fiir Schwyz haben
W. Oechsli und vor allem M. Reichlin “(vgl. FuBnote 2) dhnliche
Schliisse gezogen. In allen drei Waldstitten sind auch genossenschaftliche
Rodungen festzustellen. Nicht nachweisen lassen sich indessen in unserem
Gebiet sogenannte Rodungsfreie, das heiBt eine besonders freie Stellung von
Neusiedlern.® Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir uns iiber das Ausmafl}
dieser Rodungen keine allzu groBen Vorstellungen machen. Das ganze
Gebiet der Urschweiz war verkehrstechnisch noch wenig, fiir den Holztrans-
port wohl iiberhaupt nicht erschlossen. Rodungen wurden zur Gewinnung
von Weiden, Alpen und in bescheidenem Umfang auch Ackern vorgenom-
men. (Oft wurde in dieser Zeit der Wald iibrigens niedergebrannt [«ge-
schwendet», daher die Namen Schwendi, Schwanden, Oedischwand usw.],
wobei die Holzasche als Diinger diente.)

2 M. Reichlin: Die schwyzerische Oberallmende bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts.
Diss. Freiburg i. Ue., Schwyz 1908, S. 7

3 H. Grossmann: Die Waldweiden in der Schweiz. Ziircher Diss. 1926. S. 20 ff.

4 L. Weisz: Studien zur Geschichte der Ziircher Stadtwaldungen. Ziirich 1924. Vergl.
auch die Angaben {iber mittelalterliche- Rodungen bei £. Krebs: Die Waldungen der
Albis- und Zimmerbergkette. O.D. Winterthur. S. 190. ]

5 M. Oechslin: Die Wald- und Wirtschaftsverhiltnisse im Kanton Uri. Bern 1927. S. 66.

6 Vergl. dariiber u.a. B. Meyer: Die Entstehung der Eidgenossenschaft. Der Stand der
‘heutigen Anschauungen’ Schweiz. Zeitschrift fiir Geschichte. 2. 1952.2. S.174. Vergl. vor

allem die Quellen im Quellenwe1k zur Entstehung der Eidgenossenschaft I 1. Nr. 64, 104
130, 252,
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Anders lagen die Verhiltnisse in den voralpinen Zonen und im Mittel-
land. Noch im Frithmittelalter lassen sich hier geschlossene grolle Wald-
gebiete nachweisen. So hat etwa der Arboner Forst noch im 10. Jahrhundert
von Arbon zum Sintis und ins Rheintal gereicht. Es haben vor allem die im
8. und 9. Jahrhundert gegriindeten iltesten Kloster die Rodung energisch
vorangetrieben. Seit dem 12. Jahrhundert konnte Holz mittels Fl6Berei auch
aus entfernteren Gebieten geholt werden. Die groBe mittelalterliche Rhein-
schiffahrt ist seit 1206 nachgewiesen. Um 1400 bestand in Bern eine Schiffer-
zunft und ein groBer Holzumschlagplatz. Auf der Aare ging der groBe
Schiffs- und Flof3zug durch das Mittelland bis Klingnau-Koblenz. Seit dem
9. Jahrhundert verfiigte auch das Bistum Chur iiber ausgedehnte Schiffahrts-
rechte (Walensee).? Auch auf dem Oberrhein wurde im Mittelalter strecken-
weise Holz gefloBt.® Im allgemeinen waren die Holztransporte dufBerst miih-
sam, weshalb man auf die nichstgelegenen Wilder griff, um den wachsenden
Bedarf an Bau- und Brennholz zu befriedigen. Ein Beispiel dafiir liefert
der Hinweis von Gauss, daBl vom 12. bis ins 13. Jahrhundert hinein in
Baselland umfassende Rodungen durchgefiithrt wurden, ja daB3 der Rodungs-
prozel3 damals seinen Hohepunkt erreichte. An diesem ProzeB3 waren die
Kloster, -weltliche Grundherren. und Bauern gleichermaflen beteiligt.®
E. Krebs wies anhand genauer Angaben darauf hin, dafl im Gebiet des
heutigen Kantons Ziirich bis weit ins 16. Jahrhundert hinein in umfassender
Weise «gereutet» wurde. Anhand der Quellen kann er fiir verschiedene
Rodungen genaue Flichenangaben machen.1® Schon A. Schoch hatte
starke Lichtungen des Waldes im Ziirichseegebiet im 11. und 12. Jahrhun-
dert erwidhnt und ausgedehnte Rodungen im Horgenberg und bei Hirzel
dem 13. und 14. Jahrhundert zugewiesen.!! Fiir die Ostschweiz hat C. Hagen
festgestellt, dal die Waldfliche durch frithmittelalterliche Rodung schon im
13. Jahrhundert auf ihre heutige Ausdehnung beschrinkt war. In einzelnen
Gebieten (Arbon, Egnach, Thurtal und Siidhang des Seeriickens) haben die
Rodungen teilweise bis ins 19. Jahrhundert angedauert.'? Es scheint, daf3
auch die Wiilder des Jura in der Griindungszeit wenig gerodet waren. Noch

7 0. TVollenweider: Geschichte des Verkehrs auf der Wasserstr. Walenstadt—Ziirich—
Basel. Ziirich 1912. S. 403.

8 J. Ietter: Die Schiffahrt, FloBerei und Fischerei auf dem Oberrhein. Karlsruhe 1864.
S.8 ff. ; ‘ ' ,
9 W.K. Gauss, L. Freivogel, O.Gass und K. 1Weber: Geschichte der Landschaft Basel
und des Kantons Baselland. Liestal 1932. S. 196.
10 E, Krebs: Die Waldungen der Albis- und Zimmerbergkette. Winterthur und Ziirich.
0.D., 8.207. o ]
11 4. Schoch: Beitrige zur Siedlungs- und Wirtschaftsgeographie des Ziirichseege-
bietes. Ziirich 1923.

12 C. Hagen: Die Entwicklung der forstlichen Zustandserfassung in einigen Wald-
gebieten der Ostschweiz und ihre Bezichung zur allgemeinen Entwicklung. Diss. ETH.
Ziirich 1960. S. 148.
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in Urkunden des 15. Jahrhunderts kann man von einem undurchdring-
lichen Wald, der den ganzen Jura vollstindig hedeckte, lesen. A. Babel
ist unter anderem auf den Begriff «desertum Jorense» gestolen, was soviel
heiBt wie jurassische Wiistenei. 3

Da fiir die Griindungszeit und die Friihzeit der Eidgenossenschaft die
Quellen gar keine oder nur ungenaue Flichenangaben enthalten, da es fer-
ner fiir diese Zeit keine Waldbeschreibungen und noch viel weniger Land-
karten gibt, werden wir wohl in Zukunft anhand von Hunderten, ja Tau-
senden von Einzelbelegen das Bild zu vervollstindigen suchen miissen. Rest-
lose und genaue Fixierungen werden wohl nie zu erreichen sein. Doch
scheint mir diese Aufgabe hinter anderen an Bedeutung zuriickzustehen.
Wir werden auf diese Fragen im folgenden eintreten; sie werden uns mitten
in die allgemeine Problematik jener Tage hineinfithren. Zwangsliufig wer-
den wir uns dabei auch mit Begriffen auseinandersetzen miissen, die uns
heute eher fremd anmuten. In der rechts- und wirtschaftshistorischen Litera-
tur werden sie hdufig verwendet und sie haben auch immer wieder zu zahl-
losen Kontroversen Anlal3 gegeben. In diese Streitfragen werden wir uns
nicht einmischen. Vielmehr wird es lediglich darum gehen, die Begriffe,
soweit sie den Wald und dessen Nutzungsformen betreffen, moglichst genau
zu umschreiben.

In neuester Zeit hat der Ziircher Rechtshistoriker Karl Siegfried Bader
die wichtigsten Ordnungsprinzipien des Mittelalters — wir nennen hier nur
das genossenschaftliche Prinzip und das Herrschaftsprinzip — und ihr Zu-
ordnungsverhiltnis anhand eines reichen Materials untersucht und dar-
gestellt. Seine auf induktive Methode aufbauenden Forschungen gingen aus
vom mittelalterlichen Hof und Dorf. Sowohl Hof wie Dorf sind einbezogen
in ein System weitrdumiger Flichenbildung, «die Mark als gréBeres, liber
ein Dorf oder eine Dorfgruppe hinausgehendes Raumgebilde einerseits, die
im Rahmen der Grundherrschaft entstandene Gebietseinheit anderseits». !
Aut die Frage nach ihrem zeitlichen und sachlichen Verhiltnis, iiber die nun
schon seit mehr als hundert Jahren ein wissenschaftlicher Streit herrscht,
brauchen wir nicht einzugehen. Wichtig erscheint indessen fiir die Wald-
und Forstgeschichte die Feststellung, dal «Mark» oder «marca» recht ver-
schiedene Inhalte und Bedeutungen haben kann. Sie kann zum Beispiel
im Sprachengebrauch der ilteren sanktgallischen Urkunden lediglich Ge-
bietsbezeichnung sein; sie kann aber — und dies gilt hauptsichlich fiir das
spitere Mittelalter — Zubehor eines Dorfes sein (etwa in der Form der ale-
mannischen Gemeinmark oder der Allmende). Vor allem in den Alpen gab
es groBere Nutzverbinde, an welchen mehrere Dorfer, ja ganze Talschaften
beteiligt waren; es sind dies die beriihmten und vielumstrittenen Mark-

13 A. Babel: Histoire Economique de Geneve. Band 1, Genf 1963, S. 426.

14 S. K. Bader: Dorf und Dorfgemeinde in der Sicht des Rechtshistorikers. Zeitschrift
fiir Agrargeschichte und Agrarsoziologie. Heft 1. April 1964. S. 10.
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genossenschaften. K. S. Bader macht darauf aufmerksam, dal3 nicht tiber-
all, wo in den Quellen oder in der Literatur eine Mark oder ein Gemeinwerk
genannt wird, dahinter eine uralte Markgenossenschaft verborgen sein muf3 ;
dieses Gemeingut braucht keinesfalls a priori dlter zu sein als die in Indivi-
dualnutzung stehenden Liegenschaften. Zum richtigen Verstindnis der Kol-
lektivnutzung ist sodann ferner zu bedenken, dal3 der hohe Wert des Waldes
im Mittelalter nicht nur in der Holznutzung, sondern weit mehr in der
Waldweide bestand. Eine gewisse, doch wohl untergeordnete Rolle, hat
unter den Nutzungsarten auch die Waldbienenernte gespielt. Da im Mittel-
alter der Rohr- und Riibenzucker unbekannt war, diente der SiiBung der
Speisen vor allem der Bienenhonig. Die Waldbienen lieferten sodann auch
das begehrte Wachs fiir die Kerzen. Fiir die Urschweiz ist eine Wachsabgabe
bezeugt in einer Urkunde vom 29. Mirz 1290. 1% Wald und Waldweide waren
bedeutende Vorratskammern, die man sorgfiltig und, wenn es sein muf3te,
auch energisch vor dem Zugrifl Auswiirtiger hiitete, und es ist kein Zufall,
dal3 es gerade wegen dieser Nutzung zu zahllosen und heftigen Auseinander-
setzungen kam. Bekannt ist vor allem der Marchenstreit zwischen dem
Kloster Einsiedeln und den Schwyzern. Die Urkunde, welche uns die ersten
Aulschliisse tiber diese zum Teil mit Waffen ausgetragene Fehde gibt, ist
datiert vom 10. Mirz 1114 und von Kaiser Heinrich VI. in Basel ausge-
stellt. 1 Streitobjekt waren dabei nicht nur die Wilder und Einéden (silva
invia et inculta), die Heinrich I. im Jahre 1018 dem Kloster Einsiedeln ver-
gabt hatte, sondern Gegenstand der Beschwerde war vielmehr der Umstand,
dal} die Schwyzer auf das vom Kloster bereits kultivierte Gebiet vorgedrun-
gen waren. Auf dieses gerodete Gebiet, es handelte sich. hauptsichlich um
Weidwald, waren die Schwyzer gestoBcﬁ, aber sie machten dem Kloster Ein-
siedeln auch das Rodungsrecht sowie das Eigentumsrecht an dem durch
eigene Rodungen neu gewonnenen Lande streitig.'” Trotz Schiedsspruch
kam der Marchenstreit nicht zur Ruhe, wnd die Schwyzer fuhren fort zu
roden. Im Juli 1143 erlieB Konig Konrad II. eine Urteilsurkunde. Doch
auch dieser zweite konigliche Spruch vermochte die Schwyzer nicht zu be-
friedigen, noch ihre Eigentumspritentionen am streitigen Wald- und Mar-
chengebiet zu didmpfen. Vielmehr drangen sie im Gefiihl erlittenen Unrechts
tiber die Wasserscheide in das durch die koniglichen Dekrete von 1114 und
1143 dem Kloster Einsiedeln zugesprochene Gebiet und begannen Teile des
noch ungerodeten Waldes zu lichten. Vor allem aber bauten sie auch Hiitten
und Stille. Drei Jahre herrschte Kriegszustand zwischen den Hirten und den
Klosterleuten. Graf Rudolf der Alte von Habsburg versohnte die streitigen

5 W, Qechsli: Die Anfinge. Regest S. 92%,

16 Das Original befindet sich im Stiftsarchiv Einsiedeln. Gedruckt ist die Urkunde
bei O. Ringholz: Geschichte des fiirstlichen Benediktinerstiftes zu Einsiedeln.

17 M. Reichlin: Die Schwyzer Oberallmende. S.16.
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Parteien, und die Schwyzer kamen durch Schiedsspruch in den Besitz des
Oberibergs und des hinteren Alptales.17a :

Auch in Gebieten auBlerhalb der Waldstitte gab es zahlreiche Streitig-
keiten Giber Wald und Weide. Wo die Waldfliche begrenzt oder wo, wie im
besiedelten Gebiet, die Wiilder schon gerodet waren, schied man die Wirt-
schaftsweise frither voneinander. In waldreicheren Gebieten blieben Weid-
und Holznutzung linger ungeregelt; hier prallten die Interessen spiter auf-
einander. Um sie zu koordinieren, wurden Nutzungsgemeinschaften, da und
dort auch Markgenossenschaften gegriindet. Es ist dies wohl die Geburts-
stunde der meisten dieser Genossenschaften gewesen. 8

Da es die verschiedensten Formen und Spielarten von solchen Wald-
nutzungsgenossenschaften ‘auch in unserem verhidltnismiBig kleinen Raum
gibt, wird man — wiederum auf induktivem Weg — in jedem Fall méglichst
genau abzukliren haben, um welche Form es sich jeweils handelte. Das
gleiche gilt fiir die Nutzungsformen, die beinahe unabsehbar mannigfaltig
sind. Herkommlicherweise unterscheiden wir zwar zwischen Individual-
und Gesamteigentum. Doch ist fiir die mittelalterliche Forstgeschichte mit
der eigentumsrechtlichen Betrachtungsweise allein noch nicht viel gewon-
nen, weil es im Recht des Mittelalters nicht so sehr um das abstrakte Eigen-
tum als vielmehr um die konkrete Nutzung geht. Zwischen Individualnut-
zung und kollektiver Nutzung gibt es auBerdem zahlreiche Uberginge. Aus
der Verdichtung von Nutzungsformeh konnte da und dort Individualrecht
werden. Die Nutzungsbereiche treten in den verschiedensten Formen, bald
als Eigen und Erbe, bald als Lehen auf. Bader warnt davor, diesen Wor-
tern zuviel Gewicht beizumessen. In der Tat gibt es im Rahmen der mittel-
alterlichen Wirtschaft Leiheformen, die dem vollen Eigentum niher sind als
manches Eigengut, das kollektive Mitnutzung durch Dorfgenossen erlaubt.
‘Es gilt dies hauptsiichlich fiir die genossenschaftlich genutzten Waldgebiete.
_Die Irither in den Vordergrund gestellte Frage verliert wesentlich an Bedeu-
tung, wenn man sieht, wie zahlreich die Nutzungsformen oder, um eine viel-
gebrauchte Wendung zu verwenden, «alten Rechte» im Wald und auf der
Allmend gewesen sind. Aus einem groBBen Material wihlen wir zwei Bei-
spiele: In der Offnung von Pfiffikon (Schwyz) heif3t es: «Item sprichen wir,
wer in diesem hoff buwen wil ald decken, der sol es seinen heren verkiinden,
was er wil duon und sol in bitten, daz er im holz gib inrett dem Etzel, das
auch min her duon, den es sin fordern ouch getan hand.» In einer Ur-
kunde von 1303 — sie betrifft Schwamendingen — wird festgelegt, da anlal-
“lich der Schenkung von Land der neue Grundherr die bisherigen Nutzungen

7a Dariliber vor allem auch: Wackernagel H. G.:_ Altes Volkstum der Schweiz. Basel
1956. S. 25,

18 K.S. Bader: Das mittelalterliche Dorf als Friedens- und Rechtsbereich. Weimar
1957. 8. 50. ' :

19 Zeitschrift fiir schweiz. Recht. A. F. Bd. 1. S. 64,
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und alten Rechte der Markgenossen zu respektieren habe; sie diirfen auf
keinen Fall geschmilert werden. 2 :

In den mittelalterlichen Quellen wird einmal von «silva», ein anderes
Mal von «forestis» gesprochen. Offenbar kam seit dem Capitulare de villis,
das im letzten Jahrzehnt des 8. Jahrhunderts entstanden ist, «silva» immer
dort zur Anwendung, wo es sich um Wald ohne Jagd handelte (Frage der
Waldnutzung). Der Ausdruck «forestis» wird meistens gebraucht, wenn die
Anweisung sich auf Wald und Jagd bezog. In den Urkunden Heinrichs IV.
in der Mitte des 11. Jahrhunderts werden sodann Forst- und Wildbann
genau voneinander getrennt. Forst erhilt von da an mehr die Bedeutung
eines Gebietes, das durch koniglichen Akt der allgemeinen Nutzung ent-
zogen wird, wihrend sich Wildbann auf die ausschlieBliche Nutzung durch
Jagd bezog.?! (Heute versteht man im allgemeinen unter Wald die von Men-
schenhand nicht beeinfluBte Vegetationsform, unter Forst den Wald, wel-
cher der menschlichen Einwirkung unterworfen ist.)

Die Grundherren des Mittelalters waren dauernd bestrebt, aul dem
ihnen gehérenden Boden die Bauern von der gewohnheitlichen Mitnutzung
auszuschlieffen. Diese ihrerseits pochten auf ihre wirklichen oder oft auch
nur vermeintlichen «alten Rechte». Hier seien nur ganz wcnigé Beispiele
stichwortartig angefiihrt: Streit zwischen deén Bauern von Zuchwil und den
Vertretern von St. Ursen (1429); Streitigkeiten zwischen den gleichen Parteien
wegen des Acherums (1432 und 1441); Auseinandersetzung zwischen Herzog
Otto und den Luzernern von 13880; Streit wegen der Hochwilder und dem
Wildbann zwischen Luzern und Bern von 1436; Streit zwischen Graf Eber-
hard von Kyburg und seinen Untertanen vom - Jahre 1338 betreffend die
Wilder von Thun; Streit zwischen der Herrschaft Ringgenberg und ihren
Untertanen vom Miirz 1430.22

Die Dorfschaften, welche Wald besitzen oder gewisse Rechte an \\’aldem
haben, fithren ihrerseits einen unaufhorlichen, mit der Zeit aber deutlich
groBere AusmaBe annehmenden Kleinkrieg gegen die Dorfgenossen selber,
die an die Unerschopflichkeit der Waldvorrite und Waldweiden glauben.
Dann, wenn es um gemeinsam genutzte Grenzgebiete ging, konnten auch
Dorfschaften miteinander streiten. DaB es oft nach Gemeinden und nicht
nach einzelnen Nutzenden ging, beweisen unter anderem die Strafen. So
wurde etwa vom Forster oder vom Bannwart eine ganze Dorfherde geplin-
det, wenn dieser den Eindruck hatte, da3 diese am falschen Ort weidete. 23

20 J. Faesch: Die” Waldrechte der Hubengenossenschaft Schwamendingen. Grenchen
1931. S.123. - '

3 A. Lutz: Die Ziircher Jagd. Ziirich 1963. S. 35. Vergl. dariiber auch L. TFeisz: Stadt-
waldungen, S. 24 fI.

22 Fidg. Absch. 11, S.106. Eidg. Absch. I., S.408. Rechtsquellen des Kt. Bern. Aarau
1957, 5.107 Slg. der Rechtsquellen des Kt. Bern. Aarau 1914, S.63. Quellenwerk zur Ent-
stehung der Schweiz. Eidgenossenschaft. Abt. I. Urkunden. S.757.

28 K. S. Bader: Dorfgenossenschaft, S. 179.
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Noch im 12. und 13. Jahrhundert bleibt die Frage des Waldeigentums
oft unerortert. Es geht fast immer und in erster Linie um die Nutzung. Wie
Bader sagt, miissen wir uns frei machen «von der letztlich gar nicht ger-
manischen Vorstellung, daB ein Forst Eigentum des Berechtigten gewesen
sei; es geht bei der Forsthoheit um ganz andere Dinge als um das Eigen-
tum».2 Wenn sich Bauern gegen die Rodungen oder die Holznutzung der
Stidter zur Wehr setzten, dann nicht, weil sie altes Gesamteigentum be-
saBen, sondern weil sie ihre dorflichen Nutzungsrechte geltend machten.
Ein Beispiel fiir viele: Die Augster Bauern hatten das Recht, ihr Vieh in
einzelne Rheinfelder Wilder zu treiben. Sie wehrten sich wiederholt gegen
den Holzschlag der Rheinfelder, weil dieser die «Ackheritnutzung» (vom
Acherum wird noch die Rede sein) schwiche.? Das Waldeigentum ist eine
Errungenschalt einer verhiltnismidBig spiten Betrachtungsweise. Am einen
Ort frither, am anderen spiter, kam es zu einer gewissen «Territorialisie-
rung». Sie ist unter anderem darauf zuriickzufiithren, daf man dem raumlich
unscharf begrenzten Gemeinschaftsgebilde gegeniiber zu einer skeptischen
Einstellung gelangte. «Man will, besonders wenn sich die Anspriiche hiufen,
auf festem Grund stehen und wissen, wo die Grenze verliuft.» 26 Frithe Tei-
lungen und Ausscheidungen kommen zwar in unserem Land schon im
12. und 13. Jahrhundert vor. Wir werden noch solchen Beispielen begegnen.
Die eigentliche «Bliitezeit> der Teilungen und Absplitterungen beginnt
indessen erst im «rationalen» 18. Jahrhundert. Damals erschienen Gemein-
mark und Markgenossenschalt «als Hort unproduktiver Uberbeanspru-
chung, forstwirtschaftlicher und polizeilicher Verwilderung».?7

Wer die Geschichtsquellen der Friihzeit der Eidgenossenschaft durchgeht,
erhilt den Eindruck, daB die Markgenossenschaften und Gemeinwerke im
allgemeinen gut funktionierten. Wenn es, wie in Nidwalden im 14. Jahrhun-
dert, zu Absplitterungen und Aufteilungen kam, so Iiegeﬁ hiefiir ganz beson-
dere Grunde vor. Zunichst ist festzuhalten, dal3 in Nidwalden lediglich die
einzelnen Gemeinden Gemeinmark besaBen. Eine umfassende Markgenossen-
schaft 1dB¢ sich dort, im Gegensatz zu Uri und Schwyz, nicht nachweisen. Die
Aufteilungen erfolgten ganz offensichtlich, weil die Nutzungsrechte nie ganz
klar ausgeschieden waren. Um 1348 erhoben die Dorfleute von Buochs und
jene von Biirgen Anspruch auf alleinigen Besitz der Allmend in der Au
zwischen Buochs und Ennetbiirgen sowie auf den Wald am Buochserhorn.
Die Leute von Isenringen, Niederdorf und Beckenried sowie Emmetten, sie
werden die Leute «ennert dem Kalchenbach» genannt, erhoben Anspruch
auf Alleinbesitz des Niederholzes beidseits der Isleten. Elf Schiedsrichter aus
Uri, Luzern, Schwyz und Obwalden entschieden auf Grund der faktischen

20 K.S. Bader: Dorfgenossenschaft, S.171.
25 K.Schib: Geschichte der Stadt Rheinfelden. Rheinfelden 1961. S.228.
26 K. 8. Bader: Dorfgenossenschaft, S. 179,

27 K.S. Bader: Dorfgenossenschaft, S. 180.

644



Nutzung, daB3 die Au den Leuten von Buochs und ab Biirgen, das Nieder-
holz denen «ennert dem Kalchenbach» gehore. Der Wald am Buochserhorn
soll gemeinsam genutzt werden. So zerfiel die Mark von Buochs in zwei
Teile. Zwischen 1378 und 1399 nahmen die Dorfleute von Buochs und die
Bergleute von Biirgen weitere Teilungen vor.?® Ein idhnlicher Vorgang ist
um 1870 in Stans erfolgt. In Alpnach wird die Gemeinmark 1420 aufge-
teilt.?® (Ahnliche Vorgidnge hat K. Meyer in der Leventina und im Blenio-
tal festgestellt.?”) Offenbar hat sich das Gemeinland in Unterwalden in frii-
herer Zeit im wesentlichen auf Wald und Weideland in den niederen
Regionen beschriankt. Im Laufe des 14.Jahrhunderts erwarben Genossen-
schaften und Gemeinden auch héher gelegene Wilder und Alpen.
AufschluBreich ist die Auseinandersetzung, die sich um 1390 in Sarnen
abspielte. Vor Gericht beschwerten sich die drei Teile in der Schwindi zu-
sammen mit den Dorfleuten von Ramersberg, dal die Dorfleute von Sarnen
und Biitzikofen ihr Vieh in einen Wald treiben, der ihnen allein gehdre.
Die Beklagten machten geltend, daf3 dies ein freier Wald sei, an welchem
sowohl der niederste Sarner ein so gutes Recht habe wie der oberste Schwiin-
der. Die Leute auf der Schwiindi und auf Ramersberg vermochten aber ihre
Rechte «kuntlich» zu machen und das Gericht entschied zu ihren Gunsten.?!
Umfassender war der Gemeindebesitz von Wildern, Waldweiden und
gewohnlichen Weiden in Schwyz. Noch W. Oechsli glaubte an eine ur-
alte Markgenossenschaft, die auf eine Hundertschaft zuriickgehe. Wahr-
scheinlich ist aber diese groBe Markgenossenschaft durch eine Zusammen-
legung der Gemeinmarken von Schwyz, Muotatal und Steinen entstanden.
Wie dem auch sei, diese Markgenossenschaft besalB umfassende Rechte und
setzte sie auch durch. Sie beschrinkte die Berechtigung der Genossen durch
Bannung von Wildern. Sie bedrohte jeden, der seinen Verpflichtungen
nicht nachkam, mit Ausschluf3 von «Feld, Wasser, Wald, Holz, Wunn und
Weid». Sie veriulerte, wenn es die Mehrzahl der Genossen verlangte, auch
Teile der Gemeinmark an einzelne Genossen.?* Am 15. Januar 1310 verkauf-
ten die Landleute von Schwyz Landstiicke und Wilder unter der Roten
Schwendi. Die betreflende Urkunde erscheint als frithes Zeugnis fir den
Erwerb von Privateigentum an einem Wald sowie fiir durch- Rodung aus der
Gemeinmark hervorgegangenen Privatbesitz. Der Erlos wurde zur Verbesse-
rung der Letzimauer, also fiir die Landesverteidigung, verwendet.? Am
11. November 1336 verkauften die Landleute ein Gut samt Wald mit allen

* IV, Oechsli: Die Anfinge der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Ziirich 1891. Mit
zahlreichen Regesten. Text S. 217, Regest S. 268%,

? IV. Occhsli: Die Anfinge. S. 219.

3 K. Meyer: Blenio und Leventina. Luzern 1911. S. 46.

31 . Oechsli: Die Anfinge. S. 220.

32 V. Occhsli: Die Anfinge. Regest S. 224%.

3 M. Reichlin: Die schwyzerische Oberallmende. S.114. Ahnliche Vorginge erwihnt
auch K. Meyer: Leventina und Blenio. S. 48.
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Rechten und dem Bann, der darauf haftete (es handelte sich um einen Bann
eines «Landwehrwaldes»). Als Entgelt hatten die Kéufer eine StraBe zu
bauen beziehungsweise zu verbessern. 34

Wie die Schwyzer, so besaBB auch die Urner Markgenossenschaft weit-
reichende Rechte. Sie war offenbar im Besitz der meisten Wilder und Alpen.
Jedenfalls trat sie wiederholt in Erscheinung, wenn es um Wilder und
Alpen ging. Sie verhandelte 1196 mit Glarus {iber den Urnerboden und
1275, 1309 und 1356 mit Engelberg wegen Alpen und Wildern. Um 1350
nimmt sie eine genaue Ausscheidung der Gemeinmark mit den Markgenos-
sen von Schwyz vor.% Neben diesem groBen Verband gab es indessen auch
kleinere: Um 1365 bestimmt ein Schiedsgericht in bezug auf Wald und
Weide auf Seelisberg, daB ein Teil «rechtes Eigen der Seelisberger, der
andere dagegen rechte Gemeinmark der Landleute sein soll». Gdschenen
kaufte im 14. Jahrhundert vom Kloster Wettingen eine Allmende, bestehend
aus Wald und Weide.3® In Uri begegnen wir auch pnvatem Alp- und Wald-
besitz. Um 1385 wird den Berggenossen auf Golzeren im I \/Iader’merlal ihr
Recht auf die Fronalp und die Wilder bestitigt.

Auch auBerhalb der Urkantone stoBen wir in den mittelalterlichen Ur-
kunden immer wieder auf Gemeinwilder. Wir finden sie im Biindner Rhein-
tal ebensogut wie im Emmental, im Bernischen wie in der Westschweiz.
Altfreie Markgenossenschaften konnte man bis heute auch hier nicht nach-
weisen, hingegen ist auch fiit diese Gebiete ein buntes Gemisch, ein Neben-
einander von Eigentumsrechten und 6ffentlichen Nutzungsrechten typisch. 37
Wihrend die Eigentumsrechte der Alpen zum Teil sehr friih ausgeschieden
und zu einem schénen Teil auf genossenschaftlicher Grundlage geregelt
waren, blieben die Anspriiche auf den Wald oft bis in die neueste Zeit um-
stritten. H. Leibundgut hat das fiir das Lotschental sehr schon nach-
weisen kénnen. 38 '

- Urspriinglich mochte es jedem Landmann freigestanden haben, nach
Beheben im Wald «zu reuten und zu schwenden», das hei3t zu roden und zu
brennen, wie die Urkunden sagen. Noch um 1338 haben, wie ‘aus einer
Schwyzer Urkunde hervorgeht, die Markgenossen auf dem nicht gebannten
‘Gemeinland ein freies Holzrecht, und damals war der Holzhieb in Gemeinde-
oder Allmendwerken frei.?® Mancher Ansiedler war gezwungen, zu roden,
wenn er vom Ertrag seines Bodens leben wollte. Im 12. und 13. Jahrhundert
wurde — wohl im Zusammenhang mit dem Entstehen der Stidte und dem

34 M. Reichlin: Die schwyzerische Oberallmende, S.126.

35 . Oechsli: Die Anfinge. Regest S.271%, Text S.214. Vergl. dariiber auch die Aus-
fithrungen bei M. Reichlin.

36 W. Oechsli: Die Anfinge. S. 216, Regest S. 298%,

37 K.§. Bader: Dorfgenossenschaft, S.172.

38 H. Leibundgut: Wald- und Wirtschaftsstudien im Lotschental. Bern 1938. S. 35.
30 M. Reichlin: Die schwyzerische Oberallmende. S.137.
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Wachstum der Siedlungen — vor allem auch angesichts einzelner Wan-
derungen, beziehungsweise sich einstellenden neuen Zuziigern, der Holz-
bedarf stirker. Langsam begann sich in der Folge eine andere Auffassung
gegentiber dem Holz und dem Wald durchzusetzen. Diese Entwicklung
verlief unregelmifBig und mit wesentlichen Phasenverschiebungen. Sie ist
aber deutlich ablesbar in den vielen Streitigkeiten und Kimpfen um die
Rechte der Holznutzung. Vor allem kommt es nun wiederholt zu Aus-
einandersetzungen zwischen den «vollen Genossen» und den Zuziigern und
Siedlern. Es ist klar, daB3 auch die Neuen an der Marknutzung beteiligt
sein wollen. Wer im Dorf wohnt, Feuer und Rauch hat, will auch Holz
und Weide haben. Ebenso verstindlich ist es, daB} sich die «Altgends-
sigen» dagegen wehren. (Ein Mittel waren unter anderen die Einzugsbriefe.)
Meistens siegten die «Alten». In Bassersdorf setzte sich indessen die Auffas-
sung der Neuen durch. Alle «<inwendig etters gesessenen», so heiBt es in der
Offnung aus dem 14. Jahrhundert, «sind rechte Weidgenossen».*® Einen
Mittelweg fanden die Dorfgenossen von Meilen. Die Offnung verfiigt, daf
die neu Zugezogenen, selbst wenn sie innerhalb des Etters, des Dorfzaunes,
Sitz nehmen koénnen, noch keine Holz- und Allmendberechtigung haben.
Doch soll ihnen die «gebursami» das Recht einrdumen, wenigstens eine Kuh
und ein Schwein in die Gemeinwilder treiben zu diirfen.4! Oft wird den
Zuziigern wenigstens ein Teil der Holzrechte eingeriumt, so etwa im aar-
gauischen Meienburg, wo jene, die auBerhalb Etters wohnten, fiir sich
Zaunholz hauen durften. 42 _

Anders lagen die Dinge, wenn die Siedler zur Rodung und Urbar-
machung beigetragen hatten. Verstindlicherweise beanspruchten diese fiir
ihre Hofe frither oder spiter Marknutzung. Zahlreiche Urkunden befassen
sich mit solchen Auseinandersetzungen. So wird 1332 festgestellt, daf3 der
Inhaber des Hofes zur Wilden Hube in Rieden kein Recht auf Holzmark
und Nutzung, wie es die «éhofstetten und die husgenossen» zu Rieden ge-
meinlich besitzen, habe. 43 _

Um die Frage der Nutzung von gerodetem, urbar gemachtem Land geht
es auch im Streit der Leute von Binzikon und Ottikon gegen die Griininger.
Diese hitten, so wird 1438 geklagt, im Gemeinwald der Ottikoner und Binzi-
koner gerodet. Die Griininger sagten, daB sie in der Tat gerodet hitten, doch
sei es eine alte Gepflogenheit, dal wer ein «riitty machty, der méchty die
zwei jar in zunnen und allein nutzen und nach zwei Jahren soll er 6ffnen
und sie darin Weidgenossen sin lassen.» Der Ziircher Rat entschied zugun-
sten der Griininger. 4

40 Sammlung schweizerischer Recl'nsquellen. Ziirich. Band I. S. 391.

4 K.S. Bader: Dorfgenossenschaft, S.59.

42 K.S§. Bader: Dorfgenossenschaft, S. 272.

43 K.S§. Bader: Dorfgenossenschaft, S.62. Ziircher Urkundenbuch XI., Nr. 4432. S. 333.
44 Ziircher Stadtbiicher III. S. 174 und 175. (Dat. 25. Juni 1438).
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Von Bedeutung ist der Schiedsspruch von 1472, in welchem ein Streit
zwischen einem aullerhalb des Dorfes Steinhausen wohnhaften Siedler und
den am Gemeindewald beteiligten Dorfgenossen beigelegt wurde. Das Unr-
teil: Da der Kliger Abgaben gebe wie ein Dorfgenosse, soll er auch teil-
haben an «Wunne, Weid, Holtz und héw».% In idhnlicher Weise hatten
schon 1294 die Landleute von Schwyz bestimmt, daf3 jeder Landmann —
und davon waren auch die Kléster nicht ausgenommen —, der nicht gewillt
sei, zu steuern, Wald, Wasser, Holz, Wunn und Weid zu meiden habe. 46

Mit fortschreitender Nutzung und wachsenden Anspriichen werden die
Dinge immer schwerer iiberblickbar. Die Offnungen versuchen alles bis in
die letzte Einzelheit festzulegen und zu regeln. Diesem Umstand verdanken
wir ungeziihlte Aufschlisse. Wir werden noch einige besonders farbige Bei-
spiele kennenlernen.

Wir haben uns bis dahin vor allem mit dem Dorf und den Gemein-
marken belal3t. Von den Stidten war kaum die Rede. Es hingt dies damit
zusammen, dal3 die meisten Stddte urspriinglich, wie Leo Weisz hervor-
hebt?’, keinen Wald besaBen: «Ob wir Aachen, Kéln, Trier, StraBburg,
Basel, Solothurn und Konstanz, ob wir Paris, Lyon und Marseille, ob die
italienischen Stiddte oder Chur und Ziirich auf ihren Grundbesitzstand prii-
fen, bei allen fehlt urspriinglich ein Gemeindewald.» Der Biirger sollte sei-
nen Bedarf an Landesprodukten auf dem Markt decken. Zwar gab es auch in
Stadtnihe da und dort Gemeinwilder sowie Allmenden; sie scheinen aber
im allgemeinen eher den Vororten angehort zu haben. Offenbar war die
Holzzufuhr nicht immer gewihrleistet. Frither oder spiter begannen sich
deshalb die Stidte mit der Sicherstellung des Brenn- und Bauholzes zu be-
fassen. Dieses Ziel verfolgte etwa der Ziircher Richtebrief aus dem 13. Jahr-
hundert, der ein erstes, frithes Ausfuhrverbot enthielt. Es folgen im 14. Jahr-
hundert Ausfubrverbote fiir Bauholz und fiir Schindeln.4® Die Sperren
wurden erst gelockert, nachdem Ziirich im Forst der Abtei Nutzungsrechte
erworben hatte. Zu Walderwerbungen kam es erst in der Mitte des 15. Jahr-
hunderts. Auch Winterthur hat, um ein weiteres Beispiel zu nennen, noch
um 1264 lediglich eine NutznieBung im Eschenbergwald bekommen. Zu
Waldkiufen kam- es erst im 15. und 16. Jahrhundert.4® Selbst kleine Stidte
wie Schaffthausen hatten einen so groBen Holzbedarf, dafl die umliegenden

4 Urkundenbuch Stadt und Kanton Zug. Nr. 1160. S. 604.
K.S. Bader: Dorfgenossenschaft, S. 63.
1 Kopp: Urkunden I1. S.150. W. Oechsli, Regest S. 124*.
47 L. Weisz: Studien zur Geschichte der Ziircher Stadtwaldungen. Zirich 1924, S.9.

Vergl. auch H.Grossinann: Die Entstehung der ziircherischen Staatswaldungen. Schweiz.
Zeitschrift fiir Forstwesen. Nr.7, Juli 1961, S.404.

48 Quellen zur Ziircher Wirtschaftsgeschichte, Bd. I. §.20, 40 und 43.
49 W. Ganz, Winterthur: Einfiihrung in seiner Geschichte. Von den Anfingen bis 1798.

Winterthur 1960. S. 346.
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Wilder schon im 14. Jahrhundert nicht mehr geniigten. Um 1380 (vielleicht
schon friiher) setzten die Beziige aus dem Schwarzwald ein.?® Luzern ldBt
sich 1330 von Herzog Otto bestitigen, dal3 die Burger in den «Welden
Wunne und Waid haben sollen...» auch alle Rechte und Gewohnheiten,
die sie vorher hatten.?* Bern erhilt Rechte am Bremgartenwald und am
Forst durch die Handfeste sowie die Zuweisung des Hardtwaldes an den
Bischof von Basel (1004). Durch Kauf von Herrschaften kamen weitere
Rechte dazu. Den Biirgern standen die Nutzungsrechte in den stddtischen
Wiildern und Weiden zu. Um 1403 werden eingehende Vorschriften fir den
Bremgartenwald aufgestellt.5> Die bernischen Forsterlasse des 15. Jahr-
hunderts galten nur den Wiildern der vier Landgerichte rings um die Haupt-
stadt.5® Wie die deutschschweizerischen Stidte, so stiitzten sich auch die
westschweizerischen ausschlieBlich auf Gewerbe und Handel. Die Land-
und Forstwirtschaft hat, wenn wir vom Weinbau der eigentlichen Winzer-
stidtchen absehen, keine Rolle gespielt. 5

Im 14. und vor allem im 15. Jahrhundert haben alle diese stidtischen
Gemeinwesen — die westschweizerischen so gut wie die deutschschweizeri-
schen — in die Waldnutzung eingegriffen. Zu den ersten Ausfuhrverboten
kommen eigentliche Holzordnungen, und da, wo die Nutzung mehr oder
weniger noch frei war, wird sie nun eingeschrinkt. Vor allem werden die
Holzfrevler mit groBerer Strenge gefaBt und gebiBt. Man soll, so heiBt es
in einer solchen Ordnung, das Holz in gutem Schutz und Schirm halten und
niemand darf holzen, der nicht wirklich berechtigt ist. «Die Hélzer diirfen
nit gewiist werden.» 5 Die Wilder sind zu behiiten, dall man sie «nit wuest-
lich how».% Oder: Wer Holz braucht, hat es dem Abt und GroBkeller zu
sagen, er soll es bekommen, aber nur «an den enden, wo wir si hin wisen.» %
Die Untertanen, so sagt ein Spruch der Gnidigen Herren von Bern vom
14. Mirz 1430, durfen wie frither Bau- und Brennholz holen, doch nicht kau-
fen und verkaufen ohne der Herrschaft Wissen. 3 Die Zuchwiler diirfen wie
bisher Holz holen, so verfiigt der Schultheif3 von Solothurn 1429 ; sie diirfen
es indessen nicht verkaufen.

50 H.Ammann: Schaffhauser Wirtschaft im Mittelalter. Thayngen 1948. S.52.

5t Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Abteilung 1,
Urkunden. S.757.

52 H.Rennefalhri: Grundziige der bernischen Rechtsgeschichte. IT. Bern 1931. S. 107.

5 F. Hiusler: Das Emmental. Bern 1958. S.193.

53¢ H. Ammann: Das schweizerische Stadtewesen des Mittelalters. La Ville. Soci¢té Jean
Bodin. Briissel 1955. §. 483.

55 Weistiimer I., §.120 (Offnung von Hegi).

5 Weistiimer L., S.108. (Rechte zu Langenthal).

7 Weisttimer 1., S.176. (Rechte von St. Urban zu Roggwil).

§ Rechtsquellen des Kt. Bern. Aarau 1957. S. 107.
3 Solothurnische Rechtsquellen. Aarau 1949. S.484.
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Im 15. Jahrhundert haben vor allem die Dorfoffnungen immer wieder
versucht zu sagen, wo und welche Baume gefillt werden diirfen. So legt die
Offnung von Wiilflingen 1484 fest, daf} die Besitzer einer Hofstatt eine Eiche
aus dem Hardwald haben kénnen, wenn sie darum bitten. Im Besenberg
darf man sie ohne Bitten fillen.% Die Rickenbacher Offnung legt fest, daB
Holz nur fiir den Haus-, nicht aber fiir den Stallbau kostenlos bezogen wer-
den konne. %! Einschrinkende Bestimmungen erlieBen die Engadiner, nach-
dem sie immer deutlicher sehen muften, wie ihre Wilder durch die Holz-
ausfuhr ins Tirol iibernutzt worden waren.® Wieweit an dieser Ubernut-
zung auch die mittelalterlichen Bergwerke beteiligt waren, 1Bt sich fiir diese
Zeit noch nicht feststellen. Daf3 es zahlreiche mittelalterliche Bergwerke im
Engadin (die dltesten Nachrichten iiber die Eisenbergwerke am Julier stam-
men aus dem 10. Jahrhundert) sowie auch im Jura, im Rheintal, in der
Innerschweiz und am Gonzen gab, ist hinlinglich bekannt.® Uber ihren
Holzbedarf gibt es erst fiir spdtere Zeiten Aufschliisse. Er war in der
frithen Zeit zweifellos gering, da es sich nur um sehr kleine Betriebe han-
delte. '

Seit dem 14. Jahrhundert wird die Verwendung von Holz zum Hausbau
reglementiert. Um 1385 bestimmt das Gotteshaus Muri, daBl man jedem, der
ein Haus bauen will, «<zu geben hat zu einem Ringe und ein Holz zu einem
Firstbaum, auch Holz fiir zwei Scheiben oder Walzen» (wohl fiir Wagen-
rdder). ® Das Dorfrecht von Buochs, das im Jahre 1433 aufgezeichnet wurde,
zweifellos aber ilteres Recht kodifiziert, bestimmte, dal man einem Dorf-
genossen zu einem Haus nicht mehr als 24, zu einer Vorlaube oder einem
Unterzug nicht mehr als sechs und zu einem Speicher nicht mehr als drei
Holzer geben solle. AuBerdem wird bestimmt, daB3 kein Dorfgenosse Zaun-
holz aus dem Bergwald holen darf, ohne nicht vorher drei «Schindeldotze»
gemacht zu haben. Jedermann darf nur soviel buchenes Brennholz hauen,
als er es selber fortschleppen kann. Nach auswirts darf kein Holz verkauft
werden; selbst «Gezimmertes» darf nicht aus dem Dorf kommen.® Die
Offnungen und Stadtrechte regeln auch Sonderbeziige. So bestimmt die
Offnung von Andelfingen (15. Jahrhundert), daB jede Frau, die ein Kind
geboren hat, ein Karren Holz zugute hat.% Die Offnung von Wiesendangen

60 Weistiimer L., S.138.

i1 Weistlimer 1., S. 211.

-

[

? A.Schwarzenbach: Beitrige zur Geschichte des Oberengadins. Ziircher Diss. 1931.
S. 154, _ ‘

634, Schwarzenbach: Beitrige. S.172. Vergl. vor allem W.Epprecht: Unbekannte
schweiz. Eiscnerzgruben. Ziirich 1958, sowie H. Waller: Bergbau und Bergbauversuche in
den V Orten. 3 Teile. Stans 1923,

<=

4 Zii;"cher Stadtbiicher I., S.281. Vogtrechte zu Thalwil. (Jahr 1385).
" 63 IV, Oechsli: Die Anfinge. Regest S.307*.
66 VWeistiimer I., S.101.
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aus dem ]ahre 1473 macht gewisse Unterschiede, bestimmt sie doch, daf3 eine
Frau, die einem Knaben das Leben schenkte, Anrecht auf ein Fuder Holz
habe, «ist es aber ein tochter, ain Karren mit Holtz». 7

Im 14. Jahrhundert erscheinen bereits auch die ersten Koéhlereiverbote.
So beschlieBen am 24. Juni 1339 die Landleute von Schwyz auf offenem
Landtag, das Holz unterhalb der Eggen und Flithen im Muotatal zu bannen,
«dafl da niemand kohlen soll». Ubertreter werden gebiiBt. %8 Ziirich verbietet
1417 den Verkauf von Kohlholz durch die Sihlwaldmeister. Der Sihlwald sei
zu grofem «gebrest und schaden» gekommen, «weil der Koler rof3 in dem
Sihlwald gand und jung Tannen stumpend und krissend .. .»% Zum Schutz
des Waldes verordnet der Ziircher Rat 1504 sodann, daB in den rechten
Hélzern «niemand serlen soll» (junge Tannen zu Zaunholz abhauen).” In
dhnlicher Weise bestimmte die Offnung von Regensberg 1501, «wo vorhin
holtz ufgat, daf es zu tiichel gutt ist, das soll man nit abhéwen».”* Um 1348
verbietet der Ziircher Rat auch das Rindenschilen von Wei3tannen (Gerber-
rinde). 7

Einzelne Holzarten werden besonders geschutzt Um 1494 miissen die
Winterthurer Zimmerleute schworen, Weifltannen zu verwenden, wenn
solche geniigen, und die Rottannen zu schonen.? Besonderen Schutz genos-
sen die Eichen, aber auch andere fruchttragende «beerende» oder «bidrende»
Biume wie Kastanie oder Buche. Buchniisse, Eicheln und Wildobst bildeten
die begehrte Obermast, wihrend Wurzeln, Wiirmer, Schnecken und Insekten
die Untermast lieferten. Ober- und Untermast erlaubten den Eintrieb von
groBen Schweineherden. Das Acherum oder der Ekerich oder Egerich, wie
diese Art der Nutzung auch genannt wurde, verlieh dem Eichen- und
Buchenwald einen Wert, der mehr wog als der Holznutzen. Waldmast oder
das Egertenrecht wird schon in den frithen St. Galler Urkunden erwihnt
(Niederhelfenschwil 905, Romanshorn 779, Steinach 845, Rorschach 855).
Urspriinglich stand das Egertenrecht der Herrschaft zu, die es gegen eine Ab-
gabe (zum Beispiel Haferzins) verlieh. So hat Graf Friedrich von Toggen-
burg, als er 1425 seine Besitzungen im Rheintal veriduBerte, nicht versdumt,
neben allen anderen Rechten auch das Egertenrecht aufzufiihren.”™ Die
groBe Wertschitzung, welche die Eiche genoB, zeigt sich aus der Stufung der
Schutzbestimmungen: Wer eine Eiche fillt, so heiBt es in der Offnung von
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T Weistiimer 1., S. 142,

83 . Oechsli: Die Anfinge. Regest S. 263*,
8 E. Krebs, S.91.

0 E.Krebs, S.92.

1 Weistiimer I., S. 86.

72 Ziircher Stadtbiicher I. Bd., §.171.

3 V. Ganz, Winterthur. S. 351.

.7 K. A. Meyer: Geschichtliches von den Eichen in der Schweic. Mittlg. der Schweiz.
Lenualansmlt fiir forstl. Versuchswesen. XVI. Bd. Heft 2. Ziirich 1931. S.279 und S.779.
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Rorschach 1469, «der ist einem Herrn verfallen mit einer Bul3e von einem
Pfund Pfennigen. Wer nur eine Tanne schwemmt, hat funf Schillinge zu
zahlen».7 Die Landleute von Schwyz bannen am 31. Mirz 1424 alles Eichen-
holz, «das in allem unserm Lanndt unnd Lanndtmarchen uff unser All-
mende stat> bei einer Buf3e von zwel Pfund Pfennigen von jedem Stock.7¢
Doch wird in vielen Fillen auch die Tanne unter besonderen Schutz gestellt :
Am 28. September 1428 wird das Tannenholz am Uetenbach gebannt. Der
Gemeinde als solcher werden Ausnahmen gestattet: «Wir haben aber ver-
lassen, trog zu howen, dariiber die gemeint trencket, unnd was holltzes man
bedarff zu der Lanntliiten gemeinlich weg oder stdg zu bruchen.»? Diese
Bestimmungen zeigen in schoner Weise das Bediirfnis nach einzelnen Holz-
arten fiir die verschiedenen Verwendungszwecke.

Wohl die meisten Bestimmungen befassen sich mit der Weide. Schon
frith erkannte man die Gefahren der Viehweide: Bern ging voran, indem
es am 27. August 1304 den Viehbetrieb im Bremgartenwald untersagte.’
In den Jahren 1376 und 1413 erliel Ziirich dhnliche Verordnungen betref-
fend den Weidgang im Sihlwald.?® VerhiltnismiBig spit setzen in Basel die
Bestimmungen betreffend die Waldweide ein.80 Die Art und Weise, wie
der Ubernutzung durch Waldweide gesteuert wurde, ist recht verschieden.
Am einen Ort wird die Zahl der weidenden Tiere beschriankt, am anderen
werden einzelne Wiilder gegen die Tiere gebannt oder es wird genau fest-
gesetzt, wann die Waldweide benutzt werden darf.8! Trotz genauen Wei-
sungen kam es immer wieder zu Streitigkeiten. Im Vordergrund steht das
Acherum, dessen Nutzung, wie zum Beispiel in Solothurn, abgabepflichtig
war.®2 Am 3. Dezember 1441 wird in einem Streit zwischen den Bauern von
Zuchwil und dem St. Ursenstift entschieden, daf3 die Bauern das ihnen be-
strittene Acherum niitzen diirfen, solange die Herrschaft nicht nachweisen
konne, daB es sich beim umstrittenen Objekt um Hochwald oder Scheidwald
handle. 8 ' '

Oft kam es zwischen den Hirten und den Weidaufsehern zum Streit. Die
schwere Aufgabe, die Waldweidgebote durchzusetzen, fiel im Engadin den
Grenzaufsehern, 8 in der Urschweiz dem Bannwart oder Forster zu. Die
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5 Weistiimer 1., S. 237.

% W. Reichlin, S.153.

T W. Reichlin, S. 153.

s H. Grossmann: Waldweide. S. 24.

@ Ziircher Stadtbiicher II. S.254. Vergl. auch E. Krebs, S. 96.

80 Vergl. dariiber B. Brdndle: Der Holzhandel im alten Basel. Basler Diss. 1910, S. 8 ff.

8t H.Grossmann: Waldweide. S. 24 ff. Vergl. die ausfithrliche Bestimmung betr. die
Waldweide bei J. Gremaud: Documents 3. S. 451,

82 Rechtsquellen des Kt. Solothurn. Aarau 1949. S.218.
83 Rechtsquellen des Kt. Solothurn. §.485.

84 A. Schwarzenbach: Oberengadin. S. 150.
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Institution des Bannwartes und Forsters ist sehr alt. Das alte Hofrecht von
Murbach-Luzern, das vor 1291 entstanden ist, fithrt unter den Beamten der
Hofe einen Bannwart an und gibt ihm die Kompetenz, von jedem Stock
beziehungsweise von jedem ohne Erlaubnis gefillten Baumstamm fiinf
Schilling BuBle zu erheben.® Im Rodel von Pieterlen, der um 1350 abgefalt
ist, setzt der Bischof von Basel zwei Bannwarte ein. 8 Aus noch friitherer Zeit
(9.. bis 12. Jahrhundert) stammen die Urkunden des Klosters St. Gallen,
welche einen «vorstarius» oder «forestarius» nennen; er hatte dariiber zu -
wachen, dall den Anordnungen des Klosters im Wald Rechnung getragen
wurde. 87 In einer Schafthauser Urkunde aus dem Jahre 1087 wird sodann
ein «custos silvae» (Waldhiiter) genannt, der in Malans tatig war. Um 1255
zahlt das Kloster Beromiinster unter seinen Beamten auch «forestarii
ecclesie», also die Forster der Kirche auf.®8

Die Aufgaben des Forsters und Bannwartes variieren von Ort zu Ort.
VerhiltnismadBig einfach sind sie dort, wo ein Bann einzuhalten ist. Unter
Bannwald versteht man einen durch Verbot der freien Nutzung entzogenen
Wald. Doch konnte der Bann verschiedensten Zwecken dienen und sowohl
Einzelobjekte wie ganze Wiilder betreffen. Um 1365 bannten die Urner
einen Wald an der Treib, dafl das Holz bestehe und unverwiistet bleibe,
«den Landleuten zu Uri und den Kirchgenossen zu Seelisberg zu einer Land-
wehr, wie auch die alte Letzi war».8 In dhnlicher Weise bannte die Lands-
gemeinde von Schwyz einen Wald am Lowerzersee. Ein Jahr spiter erneuert
sie das Verbot, auf der Landwehr zu hauen oder zu reuten bei hoher Bul3e. 90
Hier diente der Bannwald also der Landesverteidigung, Dazu kommen die
Bannungen wegen Lawinen- und Wasserschiden. So bannen am 20. Januar
1493 die Landleute zu Schwyz die Studen und das Holz an der Muotha.
Ubertretungen werden weniger schwer gebiilt als jene gegen Landwehr-
bannungen.®" Zu den iltesten Schutzwildern gehort der Wald, den die
Andermatter im Jahre 1397 zum Schutz gegen Lawinen bannten. Hier war
indessen lediglich der Holzschlag, nicht die Weide verboten.?* Demgegen-.
iiber bestimmt ein Spruch von Kippel (Lotschental), daf niemand Holz,
Gras oder auch nur «chrys» aus dem Bannwald nehmen diirfe. Der Wald-
hiiter oder Bannwart hatte dafiir zu sorgen, daf3 diese Bestimmung zum
Schutze des Waldes und der Biirger ohne List und Betrug ausgefiihrt
werde. #

85 W. Oechsli: Die Anfidnge. S. 101,

86 Tontes rerum Bernensium, VII. S. 522, :

87 Urkundenbuch der Abtei St. Gallen 1. 132. 11, 22, 111. 735, 773, 797, 800, 865.
88 Urkundenbuch des Stiftes Beromiinster. Bd. 1. (Stans 1906). S. 143.

89 W. Oechsli: Die Anfinge. Regest S. 285%,

% W. Oechsli: Die Anfinge. Regest S. 212%,

81 W. Oechsli: Die Anfinge. S.212 und M. Reichlin, S.163.

92 H. Grossmann: Waldweide. S. 23.

9 H. Leibundgut: Wald- und Wirtschaftsstudien. S. 36.
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~ Inilterer Zeit untersteht der Bannwart — in lateinischen Urkunden wird
er auch bannarius oder praeco, in der Ostschweiz Waldhiiter oder auch
Flurer; im Wallis Waldhiiter, im Tessin saltarius, im Riitoromanischen
cautegia genannt — oft einer Herrschaft.? Spiter zog ihn, wie Bader es
hiibsch formuliert, die Dorfgemeinde in ihren Bann; er wird nicht nur,
wie etwa im Fall Muri oder Pieterlen, fiir die Herrschaft, sondern fiir den
Dorfverband titig. Dabei kommt es zu zahlreichen Kompetenzerweiterungen
oder auch -einengungen. Manchmal teilt er seine Aufgabe mit anderen
Funktiondren, so etwa mit dem Zaunschauer (1301 in Triboltingen).?
Recht oft — wir haben darauf schon hingewiesen — ist der Bannwart gleich-
zeitig Forster. Deutlich kommt das zum Ausdruck in Moudon oder in Uri,
wo .er auch Waldvogt genannt wird.? In vielen Dorfern wurde er jihrlich
gewahlt. Wollte er, was offenbar vorkam, das Amt nicht iibernehmen, so
konnte er, wie die Offnung von Fillanden zeigt, vom Vogt, das heit einer
der iibergeordneten Instanzen, dazu gezwungen werden. %7

Dann und wann wird des Bannwarts Titigkeit genauer umschrieben, so
in der Offnung von Oberwinterthur, wo es heiflt, dal der Forster oder
Bannwart alle Tage in den Wald zu gehen habe; er darf soviel Holz heim-
nehmen als er tragen kann.® Nach der Offnung von Héngg des Jahres 1338
bezog der Forster fiir seine Miihewaltung ein Fuder Holz. Er durfte im
weiteren auch «eine burdi heu» aus der Hofwies heimholen; diese durfte
aber nur so groB sein, daB er sie allein zu tragen vermochte. Fillt er mit
seiner Burdi innerhalb der Hofwies, so gehort das Heu dem Meier; fillt er
aber auBerhalb des Zaunes, der die Hofwies umgibt, so darf er es behalten.
Die fiir den Holz- und Heutransport gemachte Liicke im Zaun hat der Meier
zu schlieBen. Detaillierter und exakter kann man das wahrlich nicht for-
mulieren.? Wie umfassend das Amt des Forsters sein konnte, zeigt die
Offnung von Andelfingen aus dem 14./15. Jahrhundert: «Es ist och gewohn-
lich und och recht, das wir sont han ein vorster hie, der uns sol hiiten wisen,
akker, holtz und och veld, der soll och das holz hiiten durch das jar.» 10
Uber die soziale Stellung des Bannwartes und Forsters ist aus den Quellen
nicht allzuviel in Erfahrung zu bringen. Dort, wo der Forster oder Bannwart
im Dienste einer Herrschaft stand, gehorte er wohl auch mehr oder weniger
zur dynastisch-feudalen Welt. 19t In der Urschweiz war er «Beamter» der
Genossenschaft. Im Gegensatz zu deutschen Regionen, in welchen die Holz-

94 K. S. Bader: Dorfgenossenschaft. S. 317,

95 Thurgauisches Urkundenbuch IV. S.41. ‘

9% K, S. Bnder:. Dorfgenossenschaft.rs. 318, Anmerkung. M. Oechslin, U;'i, S. 69.
’ 97. Weistiimer I., S: 29, '

98 \*\’eisti’nmerrl., S. 128

99 Weistiimer I., S. 10

100 Weistiimer I., S, 101

w1 Freundlicher Hinweis von Prof. Dr. H. G. Wackernagel.
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und Feldhiiter zu den «unehrlichen» oder verfemten Berufen zihlten, 102
ist eine «Unehrlichkeit» des Bannwartes oder Flurers fiir unser Gebiet nicht
bezeugt. Hingegen ist auch in unserem Land der mittelalterliche Wald vol-
ler guter und- béser Geister (zum Beispiel Wilde Minner oder Waldmiitter
in Gr aubiinden) und zahlreiche Briuche zeugen von diesen geheimnisvollen
Kriften. 1022 (W'lr werden dem volkskundlichen Aspekt des spatmlttelalter-
lichen Waldes einen eigenen Artikel widmen.) :

Leider geben die Quellen der Griindungszeit nur ungeniigende Aus-
kiinfte iiber die Art und Weise der Wald- oder Forstwirtschaft. Es gibt aus
dieser Zeit noch keine zusammenhidngenden Berichte {iber den forstlichen
Zustand. Die ersten Waldbeschreibungen stammen aus der Mitte des
16. Jahrhunderts. 193 Das Schwergewicht der friithesten Waldbereisungen bei-
spielsweise im fiirstdbtischen sanktgallischen Herrschaftsgebiet lag, wie
C. Hagen ausfiihrt, auf der Eigentumssicherung, den sogenannten Mar-
chenbeschrieben. Aus einem solchen Beschrieb aus dem Jahre 1487 ist unter
anderem ersichtlich, daB zwischen Rot- und WeiBltannen unterschieden
wurde, 104 ' ' _

Schon in den frithen Holzordnungen gibt es Ansitze zur Waldnutzung
im Sinne der dauernden Erhaltung eines bestimmten Waldzustandes. Ver-
schiedene Angaben lassen auf flichenmiBig konzentrierte Hiebe schlieBen.
So ist zum Beispiel der groBe Fronwald («Vronwalt»), der Ende des 12. Jahr-
hunderts einem Rheinfelder Biirger gehort hatte, innert 100 Jahren dreimal
abgeholzt worden, bis das. Benediktinerkloster Schontal ihn endgiiltig
rodete. 1% U. Meister hat fiir den Sihlwald eine primitive Flichenteilung
beziehungsweise die Einhaltung bestimmter Hiebsfolgen in einer bestimm-
ten Umtriebszeit festgestellt. Auch L. Weisz kam, obgleich er einigen An-
gaben Meisters miBtraute, zur Auffassung, dal der Sihlwald seit dem
Beginn des 15. Jahrhunderts auf Grund eines berechneten, nachhaltige
Nutzung gewihrleistenden Hiebsatzes mittels Kleinflichenschldgen wohl zu
den bestgepflegten und ertragreichsten Wildern Europas gezihlt habe.
C. Hagen hat nachgewiesen, daf fast um die gleiche Zeit eine primitive
Flichenteilung in Erfurt (Thiiringen) sowie in Roumare bei Rouen fest-
gestellt werden kénne. 1% Nach C. Hagen ist in unserem Land der Uber-
gang von der regellosen und zufilligen Einzelbaumwirtschaft zu primitiven
Flichenteilungen zwischen 1300 und 1500 erfolgt. 17 ,

102 11, Danckert: Unehrliche Leute. Die verfemten Berufe, Bern/Mindéh 1963. S. 95.

1022 W, Manhardt: Der Baumkultus der‘Germapen. Berlin 1895. S.98. L. Vulliemin:
Der Kt. Waadt, Hist. geogr. Lexikon der Schweiz, II., S. 149. ‘

103 C. Hagen: Entwicklung der forstlichen Zustandsverfassung. S. 151,
104 C. Hagen, S. 160.

105 Geschichte der Landschaft Basel. S 196.

108 C. Hagen, S. 200 ff.

7 C. Hagen, S.204 und 208.
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Es wire verlockend, Aufschliisse tiber den Aufi)au der Waldgesellschaften
des Mittelalters zu gewinnen. Doch lassen uns da die Quellen, namentlich
auch die Urkunden, ein wenig im Stich. Leider kann uns auch die Flur-
namenforschung, auf die man einst groBe Hoffnungen setzte, keinen genaue-
ren Aufschluf3 geben, da ein Flurname, wie K. A. Meyer und E. Krebs
sagen, zwar auf das Vorhandensein einer bestimmten Art, nicht aber auf
einen zusammenhidngenden Bestand schlieBen ldBt. C. Bavier glaubt auf
Grund der Angaben verschiedener Autoren auf ein deutliches Vorherrschen
der Laubholzer im Mittelland schliefen zu kénnen. Wohl zu Recht konnen
wir auch annehmen, daB der Wald in der Niihe der Siedlungen infolge des
tiaglichen Klein- und jidhrlichen GroBbedarfes die Form des Ausschlag- oder
Weidewaldes angenommen hat. Mit einiger Bestimmtheit 1aBt sich auch
sagen, dafl die Rodung von Wald durch Feuer im Mittelalter eine Massen-
vermehrung von Birke und Aspe, von Erle und Féhre mit sich gebracht hat.
In seiner Studie liber den Eichenwald hat K. A. Meyer nachgewiesen, dal3
die Eichenwilder im Mittelalter von groffer Ausdehnung waren. Unsere
Quellen belegen sodann die Tatsache, daf3 die Auwaldungen weit verbreitet
waren. Teilweise handelte es sich hier um Reste der einst noch groferen
Waldgebiete.

Was noch fehlt, sind Untersuchungen iiber die mittelalterliche Wald-
gesellschaft einzelner Regionen. K. A. Meyer hat in den Archiven der
Westschweiz ein reiches waldgeschichtliches Material gesammelt, doch be-
treffen die meisten Angaben, die er machen kann, erst das Spitmittelalter.
Nach seiner Untersuchung hat im Wallis zu Beginn des 14. Jahrhunderts die
Fohre, die Fichte, die Tanne und Lirche den Grundstock gebildet. Er glaubt
aber, dafB sich ihr Anteil und ihr Mischverhiltnis verschoben habe. In den
hoheren Regionen hat nach Meyer die Fichte auf Kosten der Lirche und
Tanne zugenommen.*® Auf Grund der Angaben verschiedener Autoren
konnen wir annehmen, daB3 bereits im Mittelalter ein Druck auf die obere
Waldgrenze ausgeiibt wurde und daB sie offenbar auf die Dauer nicht stand-
halten konnte. So hat P. Hager vom Kloster Disentis nachgewiesen, daf3
die oberste Waldgrenze mit der heutigen Hohenverbreitung der Alpenrose
zusammenfiel. 1% Zu dhnlichen Schlissen kam K. A. Meyer fiir das Wallis.
Auf Grund unserer Kenntnis der Quellen kann man sagen, dafl hauptsich-
lich die siedlungsnahen und erschlossenen Wilder unter zahllosen Eingrif-
fen und vor allem durch die Einwirkung des Viehes litten. Die «forstwirt-
schaftlichen» Maf3nahmen, wenn man iiberhaupt von solchen sprechen
kann, erschopften sich in Verboten. Mit heutigen MafBstiben gemessen,

18 K. 4. Meyer: Friithere Verbreitung der Holzarten und einstige Waldgrenze. Mit-
teilungen des schieizerischen Institutes fiir Versuchswesen. II X 7, 2. Heft.

K.A.Meyer: Geschichtliches von den Eichen in der Schweiz. Mitteilungen der Schweiz.
Zentralstelle fiir das forstliche Versuchswesen. Band XVI, Heft 2. Ziirich 1931.

19 I B. Bavier: Schéner Wald in treuer Hand. Aarau 1949, S. 52,
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wiirde man wohl von zahllosen Unterlassungssiinden sprechen. Wir horen
nirgends etwas von Baumschulen oder planmiBiger Besamung. Dem
steht das positiv zu wertende Faktum gegeniiber, daB3 keine naturwidrigen
Kunstwilder angelegt wurden. Die Einheit zwischen Boden und Bestand
erscheint gewahrt. '

So wie wir die Situation auf Grund der Quellen heute beurteilen kénnen,
hat «die groBe Wiistung» nicht im Mittelalter, sondern erst im 16. Jahrhun-
dert. begonnen. Es ist verstindlich, wenn dem Forster gewisse Tatbestinde,
die er schon im Mittelalter feststellt, als Raubbau erscheinen. Doch machte
ich fiir «mildernde Umstiande» plddieren. Den Forstern und Bannwarten
stand keine Forstwissenschaft zur Seite. Vor ihren Augen dehnten sich end-
los scheinende Wilder aus. Zwar sahen sie, dal3 die Zahl der Nutzenden
zunahm und daB sie immer mehr Holz brauchten. Dazu kamen die An-
spriiche des lieben Viehs. Im groen und ganzen muf} indessen der Eindruck
vorgeherrscht haben, es reiche fiir alle und es reiche fiir jeden Bedarf. Ver-
gessen wir nie, daf} das Gebiet der heutigen Schweiz um 1300 lediglich von
rund 600 000 Menschen besiedelt war. Unter diesen Umstinden ist es eher
erstaunlich, daB3 damals so etwas wie eine Wald- oder Holzékonomie ent-
stand. Natiirlich erscheinen uns die Mittel, die angewendet wurden, um zu
einer geregelten Nutzung zu kommen, ungeniigend; sie entsprachen aber
mittelalterlichem Rechtsempfinden und Denken. SchlieBlich ist auch daran
zu erinnern, daB die Quellen, die uns zur Verfiigung stehen, ein unzuling-
liches Bild der Wirklichkeit geben. Sie beleuchten, weil es sich vor allem um
Verordnungen und Gerichtsspriiche handelt, die Ubelstinde, die dunklen
Aspekte, zu grell. Miiten spitere Historiker beim Versuch, ein Bild von
unserer Kultur zu gewinnen, sich ausschlieBlich auf die Gerichtsakten stiit-
zen, wire wohl auch mit einigen Verzeichnungen zu rechnen. Stellen wir das
alles in Rechnung, so erscheinen alle diese genossenschaftlichen Nutzordnun-
gen, die Holzordnungen und Holzmandate, Holzbestimmungen, Herr-
schaftsrechte, die dorflichen Offnungen und die die Holznutzung anvisie-
renden Rechtsspriiche doch in einem etwas anderen Licht. Es sind die ersten,
recht eigentlich originalen Zeugnisse einer €insetzenden Waldpflege oder
Forstwirtschaft. In ihnen begegnen wir erstmals der Einsicht, daB der Wald
nachhaltig zu nutzen sei und daB sein Segen auch spiteren Generationen
zukommen miusse. Der Wald bedarf des Schutzes, so heif3t es in einer Ord-
nung von 1480, weil «die Nachkommen des Holtzes deheinst notturftig
verint, dan wir alle das finden und haben méchtint». 110

10 [ Weisz: Die Forstpolitik Hans Waldmanns, Separatdruck aus der Schweiz, Zeit-
schrift fiir Forstwesen. 1925, S. 3. ‘
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Résumé

La forét et ’économie forestiére a ’époque de la
fondation de la Confédération suisse.

Dans cet exposé, on essaye pour la premiére fois de se faire une représentation
de la forét et de 'économie forestiere telles qu’elles se présentaient a I'époque de
la fondation de la Confédération suisse. Dans ce but, on utilisa la littérature
existante et avant tout les documents de 1'époque. A I'opposé des opinions admises
jusqu’a aujourd’hui, il est prouvé que la Suisse primitive se caractérisait déja aux
12me et 13me siécle par des régions déboisées assez étendues, A cette époque, la
période la plus intense de déboisement était pratiquement terminée dans les
régions ¢levées. Pour le Plateau suisse, la derniére période des grands déboisements
peut étre fixée vers la fin du l14me siecle. Cependant, il y eut encore par place au
15me et au 16me siécle de grands déboisements.

L'auteur analyse ensuite lexploxtauon collective et 'exploitation mdwnduelle
des foréts; il se base surtout sur la constatation que la grande valeur de la forét au
Moyen Age ne résidait pas seulement dans la production de bois, mais bien plus
dans le paturage en forét. La forét et le paturage en forét constituaient des
réserves de provisions que l'on surveillait soigneusement et énergiquement contre
des intrus éventuels. Les exploitations donnérent souvent lieu a des disputes
interminables. Dans les endroits ol la surface forestiére était délimitée, ou bien
dans les régions habitées, par exemple, ol la forét était déja défrichée, on sépara
les différentes formes d’exploitation déja a I'époque de la fondation de la Confé-
dération suisse; dans d’autres régions en revanche, le paturage et l'exploitation
des bois resterent longtemps sans réglementation. Afin de coordonner les intéréts,
on créa des corporations d’exploitation, par place d’autres types de corporations.
L’exploitation individuelle et I'exploitation collective sont analysées en détail, et
l'auteur met en évidence qu'en Suisse primitive tout spécalement I'exploitation
coopérative occupait le premier rang. Cependant, méme dans cette région, au 14me
siecle déja, on'en arriva aux premiéres scissions et aux premiers partages. L'exposé
traite encore des interventions des communautés urbaines dans l'exploitation des
foréts, et il met en particulier en évidence comment les réglements communaux
essayerent de mettre de 'ordre dans le chaos qui s’établissait. |

Un chapitre important est consacré aux mises a2 ban et un autre aux gardes
forestiers. Finalement, 'auteur donne quelques indications sur la société forestidre
moyenageuse de différentes régions.

Pour conclure, I'auteur constate qu’il existait déja a 1'époque de la fondation
de la Confédération suisse une économie forestiere et du bois. Les moyens qui
étaient appliqués étaient conformes au sens juridique et a la maniére de penser
du Moyen Age. Ce sont les premiers témoins, qui ne manquent pas d’originalité,
d’un début de culture des foréts ou d’économie forestiére.

. ' Traduction Farron

658



	Wald und Forst in der Gründungszeit der Eidgenossenschaft : Versuch eines ersten allgemeinen Überblicks

